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veröffentlicht von Rechtsanwalt Max-Lion Keller, LL.M. (IT-Recht)

EU-Verbraucherrecht wird verschärft: Omnibus-
Richtlinie in Kraft

Verbraucher sollen künftig durch mehr Transparenz und wirksamere Sanktionsmöglichkeiten bei
Täuschungen besser geschützt werden. Als Teil der neuen Rahmenbedingungen für Verbraucher treten
heute neue Regeln für den Verbraucherschutz in Kraft. Deutschland hat nun (wie jeder Mitgliedsstaat)
zwei Jahre Zeit, um die Omnibus-Richtlinie in nationales Recht umzusetzen - d.h. bis zum 28. Mai 2022.

Die Europäische Kommission hatte diese neuen Regeln im April 2018 im Zuge der „Neugestaltung der
Rahmenbedingungen für die Verbraucher“ vorgeschlagen.

Die Maßnahmen umfassen:

- Wirksame Sanktionen bei Verstößen gegen das EU-Verbraucherrecht: Die nationalen
Verbraucherschutzbehörden werden befugt sein, in koordinierter Weise wirksame, angemessene und
abschreckende Sanktionen zu verhängen. Bei weitverbreiteten Verstößen, die zulasten von
Verbrauchern in mehreren EU-Mitgliedstaaten gehen und koordinierten Durchsetzungsmaßnahmen auf
EU-Ebene unterliegen, beläuft sich die Höhe der Geldbuße in jedem Mitgliedstaat auf mindestens 4
Prozent des Jahresumsatzes des betreffenden Unternehmens.

- Bekämpfung eines Doppelstandards bei der Qualität von Konsumgütern: Mit den neuen Vorschriften
wird klargestellt, dass die Vermarktung eines Produkts als identisch mit einem gleichen Produkt in
einem anderen Mitgliedstaat, wenn diese Güter wesentliche ungerechtfertigte Unterschiede in ihrer
Zusammensetzung oder ihren Merkmalen aufweisen, eine irreführende Praxis darstellen würde.

- Stärkere Verbraucherrechte im Internet: Beim Kauf einer Ware auf einem Online-Marktplatz müssen
die Verbraucher klar darüber informiert werden, ob sie Waren oder Dienstleistungen von einem
Unternehmer oder einer Privatperson erwerben, damit sie wissen, auf welchen Schutz sie im Falle von
Problemen Anspruch haben. Bei der Suche im Internet muss Verbrauchern klar angezeigt werden, wenn
ein Suchergebnis von einem Händler bezahlt wurde. Außerdem müssen Verbraucher über die
wichtigsten Parameter für die Rangfolge der Ergebnisse informiert werden.

(Deutschland hat nun zwei Jahre Zeit, um die Richtlinie in deutsches Recht umzusetzen, d.h. bis zum 28.
Mai 2022.)
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Hintergrund
Die Neugestaltung der Rahmenbedingungen für die Verbraucher umfasste zwei Richtlinienvorschläge:

einen Vorschlag zur Änderung der Richtlinie des Rates über missbräuchliche Klauseln in
Verbraucherverträgen‚ der Richtlinie über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der
ihnen angebotenen Erzeugnisse‚ der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen
gegenüber Verbrauchern und der Richtlinie über die Rechte der Verbraucher. Ziel dieses Vorschlags
war es, für eine bessere Durchsetzung zu sorgen und die EU-Verbraucherschutzvorschriften,
insbesondere im Hinblick auf die digitale Entwicklung, zu modernisieren;
einen Vorschlag zu Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur
Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG über Unterlassungsklagen. Dieser Vorschlag zielte darauf ab,
die Instrumente zur Unterbindung illegaler Praktiken und zur Erleichterung des Rechtsschutzes für
Verbraucher in Fällen zu verbessern, in denen zahlreiche Verbraucher bei einem
Massenschadensereignis Opfer desselben Verstoßes sind. Die Beratungen über diese zweite
Richtlinie werden nun im Europäischen Parlament und im Rat fortgeführt.
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